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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.12.1995

Index

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §12a idF 1993/501;

AuslBG §4 Abs1;

AuslBG §4 Abs6 idF 1994/314;

AuslBG §4 Abs7 idF 1990/450;

Beachte

Nachstehende Beschwerde(n) wurde(n) zur gemeinsamen Entscheidung verbunden 95/09/0277 bis 0275, 0277 bis

0281

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1995/05/24 95/09/0092 1

Stammrechtssatz

Ist die Voraussetzung des § 4 Abs 7 AuslBG nicht erfüllt, kann es dahingestellt bleiben, ob allenfalls die Bestimmungen

des § 4 Abs 1 oder des § 4 Abs 6 AuslBG die Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung rechtfertigen würden.
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